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Erlasse, die am 1. Januar 2026 in Kraft treten
Per 1. Januar 2026 treten verschiedene Erlasse in Kraft, welche für die Bevölkerung oder die Unternehmen Änderungen oder Neuerungen bringen. In der Liste sind die wichtigsten Erlasse mit kurzen Erläuterungen und Angaben zu den Kontaktpersonen für weitere Informationen aufgeführt.



	
	Titel Erlass
	Kurzbeschrieb Inhalt
	Direktion/
Gericht
	Kontakt

	1. 
	Verfassung des Kantons Zug (Kantonsverfassung, KV; BGS 111.1)
Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG; BGS 131.1)
	Bislang verloren Personen ihr Stimm- und Wahlrecht, wenn sie wegen dauerhafter Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft standen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten wurden. Neu gilt dieser Ausschluss nicht mehr: In kantonalen Angelegenheiten verfügen diese Personen nun über das Stimm- und Wahlrecht.
	DI
	Felix Grämiger
Juristischer Mitarbeiter
+41 41 594 16 63
felix.graemiger@zg.ch


	2. 
	Revision der Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 13. Dezember 2005 (BGS 751.221)
	Mit der Revision werden die Gebühren für zahlreiche Dienstleistungen des Strassenverkehrsamts um durchschnittlich 25 Prozent gesenkt. Davon profitieren sowohl die Zuger Bevölkerung als auch die Wirtschaft. Am stärksten sinken die Gebühren für Führer- und Fahrzeugausweise. Auch die Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen sowie für Sonderbewilligungen werden mehrheitlich reduziert. Die sogenannten «Versäumnis- und Massnahmengebühren» verändern sich nicht, da gesetzeswidriges Verhalten nicht belohnt werden soll. 
	SD
	Meret Baumann
Generalsekretärin
+ 41 41 594 56 54
meret.baumann@zg.ch


	3. 
	Verordnung über die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten im ambulanten Bereich 
(Zulassungsverordnung; BGS 842.13)
	Nachfolgen in Arztpraxen sind künftig auch bei überschrittener Höchstzahl möglich, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Eine analoge Regelung gilt neu auch für Spitäler dort, wo eine Verlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich gefordert ist.
	GD
	Daniel Liechti
Leiter Rechtsdienst
+41 41 594 12 74
daniel.liechti@zg.ch

	4. 
	Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG; BGS 842.1) / Regierungsratsbeschluss vom 25. März 2025 zur Festlegung des Kostenteilers für stationäre Leistungen 2026 und 2027
	In den Jahren 2026 und 2027 übernimmt der Kanton 99 Prozent der Kosten für stationäre Spitalbehandlungen, während die Krankenkassen nur ein Prozent tragen müssen. Dies führt zu einer entsprechenden Prämienentlastung. Zugleich ergeben sich in gewissen Fällen Auswirkungen auf die Vergütung von Notfallbehandlungen im Ausland. Bei einer Behandlung in einem EU-/EFTA-Staat oder im Vereinigten Königreich (UK) ändert sich nichts: Wenn eine Leistung über die Europäische Krankenversicherungskarte (auf der Rückseite der schweizerischen Versichertenkarte) abgerechnet wird, übernimmt die obligatorische Krankenversicherung die Kosten. In den übrigen Ländern zahlt die obligatorische Krankenversicherung hingegen höchstens den doppelten Betrag dessen, was sie in der Schweiz zahlen würde. Bereits bisher konnte es hier zu einer Deckungslücke kommen, insbesondere in Ländern, wo die medizinischen Kosten höher sind als in der Schweiz (z.B. USA, Kanada, Japan), und in Staaten (Entwicklungsländer), wo Ausländerinnen und Ausländer in kostspielige Spezialkliniken gebracht werden. 2026/27 akzentuiert sich dieses Problem, weil der Anteil der obligatorischen Krankenversicherung bei Spitalaufenthalten im Inland nur ein Prozent beträgt und entsprechend im Ausland zwei Prozent; der Kanton leistet laut Gesetz keinen Beitrag. Deshalb ist es wichtig, für Reisen in Länder ausserhalb der EU/EFTA/UK eine zusätzliche Reise- oder Auslandskrankenversicherung abzuschliessen, wenn man nicht bereits über eine entsprechende Zusatzversicherung verfügt.
	GD
	Christof Gügler 
Beauftragter für gesundheitspolitische Fragen 
+41 41 594 57 62 
christof.guegler@zg.ch 

	5. 
	Gesetz über die Entschädigung der nebenamtlichen Behördenmitglieder (Nebenamtsgesetz; BGS 154.25)
	Die Mitglieder des Kantonsrats erhalten neu eine Entschädigung von 300 Franken pro Halbtag für ihre Ratssitzungen; das Präsidium erhält 500 Franken pro Halbtag.
Für Sitzungen und Visitationen der kantonsrätlichen Kommissionen gilt neu folgende Regelung: Präsidien und Mitglieder erhalten für Sitzungen bis zu zwei Stunden 170 Franken und für jede weitere halbe Stunde 43 Franken.
Nebenamtliche Richterinnen und Richter werden neu für eine Sitzung oder einen Augenschein bis zu zwei Stunden mit 260 Franken entschädigt; für jede zusätzliche halbe Stunde mit 65 Franken. Die Vergütung für das Aktenstudium wird auf 75 Franken pro Stunde erhöht. Referententätigkeiten und die Erledigung besonderer Aufgaben – soweit es sich nicht um amtliche Missionen handelt und inklusive Aktenstudium – werden neu mit 135 Franken pro Stunde vergütet. Neu eingeführt wird zudem eine pauschale Zulage für das Präsidium und das Vizepräsidium des Kantonsrats in der Höhe von 20 000 bzw. 5 000 Franken pro Jahr.
	FD
	Bettina Fässler
Juristische Mitarbeiterin
+41 41 594 34 53
bettina.faessler@zg.ch


	6. 
	Kantonsratsbeschluss über die Entschädigung der Fraktionen des Kantonsrates (BGS 141.2)

	Die Fraktionen des Zuger Kantonsrats erhalten neu einen jährlichen Grundbeitrag von 7 500 Franken sowie einen Zuschuss von 600 Franken pro Fraktionsmitglied und Jahr. Mitglieder des Kantonsrats, die keiner Fraktion angehören, erhalten neu eine jährliche Entschädigung von 600 Franken. Zudem wird ein Teuerungsausgleich eingeführt.
	FD
	Bettina Fässler
Juristische Mitarbeiterin
+41 41 594 34 53
bettina.faessler@zg.ch

	7. 
	Gesetz über Standortentwicklung (GSE) vom 28. August 2025 (BGS 915.2)
	Das Gesetz über Standortentwicklung reagiert auf die weltweite OECD-Mindeststeuer von 15 Prozent für grosse internationale Unternehmen, durch welche der Kanton Zug seinen bisherigen relativen Steuervorteil verliert und an Standortattraktivität einzubüssen droht. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und Unternehmensabwanderungen zu verhindern, können in den Jahren 2026 bis 2028 jährlich maximal 150 Millionen Franken an direkte Förderbeiträge ausgerichtet werden, die sich auf wirkungsorientierte Nachhaltigkeitsförderung (insbesondere Reduktion von Treibhausgasemissionen in Lieferketten) und Innovationsförderung (Forschung und Entwicklung konzentrieren. Das Gesetz setzt auf ein flexibles Zweistufensystem, bei dem die Grundsätze gesetzlich verankert sind, während der Regierungsrat die Detailregelungen in einer Verordnung rasch an sich ändernde internationale Rahmenbedingungen anpassen kann.
	FD
	Marco Braschler
Juristischer Mitarbeiter
+41 41 594 31 79
marco.braschler@zg.ch

	8. 
	Vollziehungsverordnung zum Gesetz über Standortentwicklung (Standortentwicklungsverordnung, SEVO; BGS 915.21)
	Die Standortentwicklungsverordnung (SEVO) konkretisiert die Detailregelungen des Gesetzes über Standortentwicklung und regelt zwei Förderinstrumente: die wirkungsorientierte Nachhaltigkeitsförderung und die aufwandseitige Innovationsförderung. Bei der Nachhaltigkeitsförderung erhalten Unternehmen 30 Franken pro eingesparte Tonne CO₂-Äquivalente, wenn sie die Emissionsintensität ihrer eingekauften Waren und Dienstleistungen (Scope 3.1) um mindestens 50 000 Tonnen reduzieren. Die aufwandseitige Innovationsförderung umfasst 25 Prozent der qualifizierenden Personalaufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie klinische Studien, zuzüglich eines pauschalen Infrastrukturzuschlags von 35 Prozent. Gesuche um Förderbeiträge sind bis zum 31. Mai des zweiten auf den Geschäftsabschluss folgenden Kalenderjahres einzureichen, wobei bei Bewilligung die Auszahlung im Kalenderjahr der Einreichung erfolgt.
	FD
	Marco Braschler
Juristischer Mitarbeiter
+41 41 594 31 79
marco.braschler@zg.ch

	9. 
	Änderung des Steuergesetzes («Mehrwert für alle»), neuntes Revisionspaket
	Die Änderung des Steuergesetzes «Mehrwert für alle» beinhaltet eine befristete Senkung des Kantonssteuerfusses von 82 auf 78 Prozent für die Steuerjahre 2026 bis 2029, um die Bevölkerung, das Gewerbe und die Wirtschaft aufgrund der soliden Finanzlage des Kantons zu entlasten. Zusätzlich beinhaltet die Änderung substanzielle Erhöhungen der Abzüge für Krankenkassen, weitere Versicherungsprämien und Zinsen auf Sparkapitalien (von 7000 auf 9200 Franken für Ehepaare, von 3500 auf 4600 Franken für Alleinstehende, von 1100 auf 1600 Franken pro Kind), um den stark gestiegenen Krankenkassenprämien steuerlich Rechnung zu tragen. Der AHV/IV Rentenabzug wird ausgeweitet und erhöht, indem er neu pro Person statt pro Steuerhaushalt gewährt wird (6000 Franken pro Rentnerin oder Rentner) und die Vermögensschwelle auf 400 000 Franken sowie die Einkommensschwellen auf 120 000 bzw. 60 000 Franken angehoben werden. Die Änderungen führen im Jahr 2026 zu Mindereinnahmen von rund 25 Millionen Franken für den Kanton, in den Jahren 2027 bis 2029 von jährlich rund 65 Millionen Franken und ab 2031 dauerhaft von rund 9 Millionen Franken jährlich.
	FD
	Marco Braschler
Juristischer Mitarbeiter
+41 41 594 31 79
marco.braschler@zg.ch

	10. 
	Kostenverordnung Obergericht (BGS 161.7)
	Kostenverordnung Obergericht (BGS 161.7)
	OG
	Andrea Amsler Mercier
Generalsekretärin
+41 41 594 14 00
andrea.amsler@zg.ch

	11. 
	Verordnung über den Anwaltstarif (BGS 163.4)
	Diverse Anpassungen, insbesondre bei Tarifen und Gebühren. 
	OG
	Andrea Amsler Mercier
Generalsekretärin
+41 41 594 14 00
andrea.amsler@zg.ch
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